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rmAnwwdUBOvoo § 47 Ab(J< d zit. Gesetz

Schwyzer jagen Schwyzer
Dio Familie Gerznor ist heimatberechtigt im Kanton Schwyz. Was normalerwei-
sa keinem Schweizer verwehrt wird, der Aufenthalt ix eigenen Kanton,
verweigerten die Schwyzer ihren Schwyzerbürgern. Wir müssen schon sagen, da
ist der Danton Bern zum Beispiel auch Nichtbernern gegenüber doch
toleranter. biaselbe Familie nämlich stationierte für kurze Zeit in einer
Baugrube auf Bernerbaden und wurde wader von den Behörden noch der Bevölkerung1

belästigt. Warum ist dies im eigenen Kanton nicht möglich? Hätte
übrigens der ^anton Schwyz einen eigenen Standplatz für die Jenimchen,
müssten solche Bussen überhaupt nicht verhängt werden. Deshalb fordern
wir
STANDPLAETZE FUER FAHRENDES VOLK IN ALLEN GEBIETEN DER SCHWEIZ

Ps: Die hier erwähnte Bubso ist übrigens nicht die einzige. Die Familie
Gerzner wurde während den letzten Monaten insgesamt fünf Mal gsbüsBt, im-
-mer auf Schwyzarboden!
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